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VERORDNUNG (EWG) Nr. 971 /73 DER KOMMISSION
vom 9. April 1973

über die Vorausfestsetzung der Abschöpfung für Mehl von Weizen und Meng
korn

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung Nr. 120/67/EWG des Ra
tes vom 13 . Juni 1967 über die gemeinsame Marktor
ganisation für Getreide ( 1 ), zuletzt geändert durch die
dem Vertrag über den Beitritt von neuen Mitgliedstaa
ten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
zur Europäischen Atomgemeinschaft (2), der am 22.
Januar 1972 in Brüssel unterzeichnet worden ist, bei
gefügte Akte (3), insbesondere auf Artikel 1 5 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr.
120/67/EWG können die Bestimmungen über die
vorherige Festsetzung der Abschöpfung ganz oder teil
weise auf die in Artikel 1 Buchstaben c) und d) ge
nannten Erzeugnisse ausgedehnt werden . Die in letz
ter Zeit auf dem Weltmarkt aufgetretenen starken
Preisschwankungen machen den Abschluß von Ter
minkaufverträgen gemäß den Erfordernissen und Ge
pflogenheiten des internationalen Handels bei Mehl
von Weizen und Mengkorn besonders schwierig. Um
unter diesen Bedingungen die traditionelle Einfuhr
bestimmter Qualitätsmehle in die Gemeinschaft zu
angemessenen Bedingungen weiterhin zu ermögli
chen, empfiehlt es sich, die Vorausfestsetzung der
Abschöpfung auf Mehl von Weizen und Mengkorn
auszudehnen .

Im Fall der Vorausfestsetzung der Abschöpfung ist es
jedoch angebracht, gegebenenfalls die Erhebung einer
Prämie in der Weise vorzusehen, daß das eingeführte
Mehl in die Gemeinschaft zu Bedingungen gelangt,
die das Gleichgewicht des Marktes nicht gefährden
können.

Der Abschöpfungsbetrag für das in Artikel 1 Buch
stabe c) der Verordnung Nr. 120/67/EWG genannte
Erzeugnis der Tarifnummer 11.01 A wird auf Grund
eines bei Beantragung der Einfuhrlizenz zu stellenden
Antrags für ein Einfuhrgeschäft, das während der
Gültigkeitsdauer dieser Einfuhrlizenz durchgeführt
werden soll , im voraus festgesetzt .
In diesem Fall ist der Abschöpfungsbetrag gleich dem
am Tag der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer
Einfuhrlizenz geltenden Abschöpfungsbetrag, der
nach Maßgabe des im Monat der Einfuhr gültigen
Schwellenpreises zu berichtigen ist und durch die Prä
mie ergänzt wird, die zum gleichen Zeitpunkt festge
setzt wird wie der Abschöpfungsbetrag.
Diese Prämie ist für eine Tonne des Erzeugnisses der
Tarifnummer 11.01 A gleich der Prämie, die gemäß
Artikel 15 der Verordnung Nr. 120/67/EWG und
gemäß der Verordnung Nr. 140/67/EWG (4) sowie
nach der am Tage der Vorlage des Antrags auf Ertei
lung einer Einfuhrlizenz geltenden Prämientabelle auf
das Grunderzeugnis angewandt wird, unter Berücksich
tigung der zur Herstellung von einer Tonne Mehl er
forderlichen Menge an Grundgetreide .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 9 . April 1973
Für die Kommission

Der Präsident

François-Xavier ORTOLI
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